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 – Drucksache 17/11747 –

 Qualität, Planungssicherheit und Gemeinwohlorientierung der Auslandsschulen

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Seit  dem  13.  November  2012  liegt  dem  Unterausschuss  „Auswärtige  Kultur-
 und  Bildungspolitik“  des  Deutschen  Bundestages  ein  Referentenentwurf  der
 Bundesregierung  für  ein  Gesetz  über  die  Förderung  Deutscher  Auslandsschu-
 len vor (Auslandsschulgesetz – ASchulG) vor.

 Der  Entwurf  des  Auslandsschulgesetzes  definiert  erstmals  den  Begriff  der
 Auslandschule.  Der  Status  „Auslandsschule“  wird  durch  Vertrag  mit  dem
 Bund  verliehen.  Nach  dem  Referentenentwurf  wird  erstmals  ein  gesetzlicher
 Anspruch  der  Auslandsschulen  auf  Förderung  durch  den  Bund  festgeschrie-
 ben.  Die  finanzielle  Förderung  wird  auf  eine  Festbetragsförderung  umgestellt.
 In  der  Begründung  des  Referentenentwurfs  steht,  dass  eine  Deutsche  Aus-
 landsschule  in  der  Lage  sein  müsse,  die  neben  einer  Förderung  für  einen  nach-
 haltigen  Betrieb  notwendigen  Mittel  selbst  aufzubringen.  „Deutschland  ist  in
 der Regel Minderheitsfinancier.“

 Mit  dem  Auslandsschulfinanzierungsgesetz  sollen  die  Auslandsschulen  durch
 die  stärkere  Verpflichtung  des  Bundes  bei  ihrer  Finanzierung  mehr  Planungs-
 sicherheit erhalten – bei nachhaltiger Sicherung der Qualität.

 Im  Antrag  „Deutsches  Auslandsschulwesen  stärken  und  weiterentwickeln“
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  (Bundestagsdrucksache  16/9303  vom
 28.  Mai  2008)  ist  festgehalten,  dass  die  Auslandsschulen  als  kulturelle  Zentren
 die  interkulturelle  Kompetenz  fördern  und  „einen  wertvollen  Beitrag  zur  Ent-
 wicklung  der  schulischen  Bildung  und  damit  zur  Entwicklung  im  Gastland
 insgesamt“  leisten.  Durch  Planungen  des  Auswärtigen  Amts  zum  Reformkon-
 zept  kam  es  im  Lauf  dieser  Legislaturperiode  immer  wieder  zu  Befürchtungen,
 dass  die  Gemeinwohlorientierung  der  Auslandsschulen  zugunsten  einer
 Gewinnorientierung aufgegeben werden könnte.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Auswärtigen  Amts  vom  28.  Dezember  2012  übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Wie  in  der  Vorbemerkung  der  Fragesteller  dargelegt,  wurde  ein  Referenten-
 entwurf  zum  Vorhaben  Mitgliedern  des  Deutschen  Bundestages  gemäß  §  48  der
 Gemeinsamen  Geschäftsordnung  der  Bundesministerien  zur  Kenntnis  gegeben.
 Dieser  Entwurf  ist  jedoch  noch  nicht  von  der  Bundesregierung  beschlossen
 worden.  Die  endgültige  Ausgestaltung  der  Gesetzesinitiative  ist  abhängig  von
 weiteren  Beratungen  innerhalb  der  Bundesregierung  und  den  hierfür  erforderli-
 chen  ressortinternen  und  ressortübergreifenden  Abstimmungen.  Nach  der
 Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  (BVerfG)  setzt  die  Verantwor-
 tung  der  Regierung  gegenüber  Parlament  und  Volk  notwendigerweise  einen
 Kernbereich  exekutiver  Eigenverantwortung  voraus,  der  einen  parlamentarisch
 grundsätzlich  nicht  ausforschbaren  Initiativ-,  Beratungs-  und  Handlungsbereich
 einschließt.  Dazu  gehört  die  Willensbildung  der  Regierung  selbst,  sowohl  hin-
 sichtlich  der  Erörterungen  im  Kabinett  als  auch  bei  der  Vorbereitung  von  Kabi-
 nett-  und  Ressortentscheidungen,  die  sich  vornehmlich  in  ressortübergreifenden
 und  -internen  Abstimmungsprozessen  vollzieht.  Die  Kontrollkompetenz  des
 Parlaments  erstreckt  sich  grundsätzlich  nur  auf  bereits  abgeschlossene  Vor-
 gänge.  Sie  umfasst  nicht  die  Befugnis,  in  laufende  Verhandlungen  und  Ent-
 scheidungsvorbereitungen  einzugreifen  (BVerfGE  124,  S.  78  [120  f.]).  Fragen,
 die  auf  eine  Begründung  von  Einzelentscheidungen  in  diesem  Bereich  über  die
 Gesetzesbegründung  hinaus  abzielen  (Fragen  4  und  15),  die  sich  auf  aus  einem
 beschlossenen  Gesetzentwurf  möglicherweise  folgende  ausführende  Bestim-
 mungen  (Fragen  1  bis  3,  7,  8,  14  und  19),  auf  konkrete  Folgen  eines  noch  nicht
 endgültig  beschlossenen  Entwurfstextes  (Fragen  9  bis  14  sowie  20  bis  22)  oder
 auf  Einzelheiten  der  regierungsinternen  Vorhabenplanung  (Fragen  17  und  18)
 beziehen,  können  daher  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  beantwortet  werden.  Wenn
 die  Bundesregierung  einen  entsprechenden  Gesetzentwurf  in  Ausübung  ihres
 Initiativrechts  beschließt  und  damit  das  in  Artikel  76  des  Grundgesetzes  be-
 schriebene  Gesetzgebungsverfahren  beginnt,  werden  die  Fragen  des  Deutschen
 Bundestages in diesem Rahmen umfänglich beantwortet.

 1.  Werden  voraussichtlich  weitere  Fördervoraussetzungen,  abgesehen  von
 den  Fördervoraussetzungen,  die  im  Referentenentwurf  oder  in  seiner  Be-
 gründung  angeführt  sind,  zur  Bewilligung  eines  Antrags  auf  Förderfähig-
 keit zur Anwendung kommen, und wenn ja, welche?

 2.  Welche  Schultypen  (nach  Abschlüssen)  und  Schulgrößen  (nach  Zügen  und
 Klassenzahlen) werden mit wie vielen Wochenstunden gefördert?

 3.  Sind  bereits  jetzt  Inhalte  einer  Verwaltungsvereinbarung  zwischen  Bund
 und Ländern bekannt, und wenn ja, welche?

 4.  Warum  ist  die  für  die  Planungs-  und  Finanzierungssicherheit  der  Auslands-
 schulen  mitentscheidende  Frage  der  Versorgungszuschläge  nicht  in  den
 Referentenentwurf aufgenommen worden?

 Zu  den  Fragen  1  bis  4  wird  auf  die  Vorbemerkung  der  Bundesregierung  verwie-
 sen.

 5.  Auf  welchem  Wege  gedenkt  die  Bundesregierung,  die  als  Dienstherren  der
 als  Auslandsdienstlehrkräfte  oder  Ortslehrkräfte  beurlaubten  Beamtinnen
 und  Beamten  zuständigen  Bundesländer  für  die  volle  Zahlung  der  Pen-
 sionsrückstellungen in die Pflicht zu nehmen?

 Die  Verteilung  der  Versorgungslast  für  die  beamteten  Auslandsdienstlehrkräfte
 (ADLK)  soll  im  Rahmen  laufender  Gespräche  mit  den  Ländern  zur  Umsetzung
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des  geplanten  Gesetzentwurfs  thematisiert  werden.  Hiervon  werden  die  Orts-
 lehrkräfte  nicht  umfasst,  da  diese  Arbeitnehmer  der  Schulträger  sind  und  in  kei-
 nem Rechtsverhältnis zum Bund stehen.

 6.  Wie  sieht  derzeit  der  Stand  der  Verhandlungen  zwischen  Bund  und  Län-
 dern  zur  Zahlung  der  Versorgungszuschläge  für  Auslandsdienstlehrkräfte
 und Ortslehrkräfte aus?

 Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.

 7.  Wie  will  die  Bundesregierung  gewährleisten,  dass  bei  der  Sicherstellung
 der  Kosten  für  die  Vergütung  der  deutschen  Auslandsdienstlehrkräfte
 nach  §  12  Absatz  4  des  Referentenentwurfs  für  ein  Auslandsschulgesetz
 der volle Versorgungszuschlag enthalten ist?

 8.  Wird  die  Mindestzahl  der  Auslandsdienstlehrkräfte,  die  in  der  Verwal-
 tungsvereinbarung  zwischen  Bund  und  Ländern  festgelegt  werden  soll,
 voraussichtlich  so  hoch  sein  wie  die  Mindestzahl,  die  im  Reformkonzept
 vorgesehen  ist,  und  wenn  nein,  wie  viel  darunter  oder  darüber  wird  sie  vo-
 raussichtlich liegen?

 9.  Welche  Hürden  sieht  die  Bundesregierung  gegebenenfalls  für  neu  gegrün-
 dete  oder  noch  nicht  lange  bestehende  Schulen,  die  Kriterien  für  eine  ge-
 setzliche Förderung zu erfüllen?

 10.  Ist  bei  den  im  Referentenentwurf  für  ein  Auslandsschulgesetz  enthaltenen
 Kriterien,  die  den  Förderanspruch  und  die  Förderfähigkeit  definieren
 (z.  B.  Abschlusszahlen),  gewährleistet,  dass  bei  Einführung  des  Gesetzes
 alle bisher geförderten Schulen übernommen werden?

 11.  Welches  Risiko  sieht  die  Bundesregierung  gegebenenfalls,  dass  durch  die
 Festbetragsfinanzierung  der  Auslandsschulen  das  Budget  auf  einem  nied-
 rigen Niveau festgeschrieben wird und Kosten ausgelagert werden?

 12.  Soll  nach  den  Plänen  der  Bundesregierung  die  Festbetragsförderung,  die
 im  Referentenentwurf  vorgesehen  ist,  nach  wie  vor  dem  Finanzierungs-
 korridor  von  15  Prozent  Differenz  (15  Prozent  plus  und  15  Prozent  mi-
 nus)  gegenüber  dem  Betrag,  mit  dem  die  einzelnen  Auslandsschulen  bis-
 her  finanziert  wurden,  entsprechen,  der  im  Rahmen  des  Reformkonzepts
 des  Auswärtigen  Amts  zum  Auslandsschulwesen  vorgesehen  ist,  und
 wenn nicht, wie hoch wird die voraussichtliche Differenz sein?

 13.  Wie  würde  sich  anhand  von  Modellrechnungen  mit  beispielhaften  Schu-
 len  das  Finanzierungskonzept  des  Referentenentwurfs  für  ein  Auslands-
 schulgesetz auswirken?

 14.  Bei  welchen  Schulen  (nach  Schultyp,  Klassengröße,  Anzahl  der  Klassen-
 züge  differenziert)  wäre  der  vom  Bund  zugewiesene  Betrag  höher,  gleich
 hoch oder geringer als bisher?

 15.  Sieht  die  Bundesregierung  einen  Widerspruch  darin,  dass  gemäß  dem  Re-
 ferentenentwurf  für  ein  Auslandsschulgesetz  die  Auslandsschulen  ge-
 meinwohlorientiert  sein  und  gleichzeitig  nur  „begabte“  Kinder  aus  ärme-
 ren  Familien gefördert werden sollen (bitte begründen)?

 Zu  den  Fragen  7  bis  15  wird  auf  die  Vorbemerkung  der  Bundesregierung  ver-
 wiesen.
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16.  Wie  wird  die  Bundesregierung  die  Forderung  des  Weltverbandes  Deut-
 scher  Auslandsschulen  e.  V.,  einen  Fachbeirat  zur  Beteiligung  der  Schul-
 träger in der öffentlichen-privaten Partnerschaft einzurichten, umsetzen?

 Die  Bundesregierung  wird  auch  in  Zukunft  an  den  etablierten  und  bewährten
 Formen  der  Kooperation  mit  allen  Akteuren  der  Auslandsschularbeit  festhalten.
 Hierzu  gehören  neben  dem  Weltverband  Deutscher  Auslandschulen  (WDA)
 beispielsweise  auch  die  Schulen,  die  sich  dem  WDA  nicht  angeschlossen
 haben,  der  Direktorenbeirat  sowie  die  Lehrergewerkschaften.  Die  Einbindung
 dieser  Partner  erfolgt  durch  sogenannte  Expertengespräche  unter  Leitung  der
 Staatsministerin  im  Auswärtigen  Amt,  Cornelia  Pieper,  und  durch  zahlreiche
 Gespräche  auf  Arbeitsebene  im  Auswärtigen  Amt  sowie  im  Bundesver-
 waltungsamt  –  Zentralstelle  für  das  Auslandsschulwesen.  Besonders  wichtig  für
 die  Abstimmung  ist  auch  die  wechselseitige  Teilnahme  an  Veranstaltungen  der
 Partner  und  die  gemeinsame  Ausrichtung  des  unter  der  Schirmherrschaft  des
 Bundespräsidenten  stehenden,  in  vierjährigem  Turnus  stattfindenden  Weltkon-
 gresses der Deutschen Auslandschulen mit dem WDA.

 17.  Welchen  Zeitplan  sieht  die  Bundesregierung  zur  Einbringung  des  Gesetz-
 entwurfs in den Deutschen Bundestag vor?

 18.  Wann  wird  der  Entwurf  zum  Auslandsschulgesetz  im  Kabinett  voraus-
 sichtlich beschlossen?

 19.  Welche  Inhalte  des  Reformkonzepts  sollen  Bestandteil  des  Gesetzes  wer-
 den und welche über Verwaltungsvorschriften geregelt werden?

 20.  Wie  soll  die  Autonomie  der  Schulträger  bei  einer  gesetzlichen  Festlegung
 der Schulaufsicht geschützt werden?

 21.  Wie  wird  bei  einer  an  die  absolute  Zahl  von  Absolventen  gekoppelten
 Förderung  die  unterschiedliche  Größe  der  Deutschen  Auslandsschulen
 berücksichtigt?

 22.  Wie  wird  bei  einer  Festbetragsförderung,  wie  sie  der  Referentenentwurf
 für  ein  Auslandsschulgesetz  vorsieht,  berücksichtigt,  dass  die  realen  Kos-
 ten für eine Lehrkraft weltweit unterschiedlich sind?

 Zu  den  Fragen  17  bis  22  wird  auf  die  Vorbemerkung  der  Bundesregierung  ver-
 wiesen.

 23.  Wie  werden  zukünftig  die  Bauvorhaben  der  Deutschen  Auslandsschulen
 sichergestellt,  wie  in  dem  genannten  Antrag  aus  dem  Jahr  2008  gefordert?

 Bauvorhaben  der  Deutschen  Auslandsschulen  können  auch  in  Zukunft  wie  bis-
 her  als  Zuwendungen  des  Bundes  nach  den  hierfür  geltenden  Bestimmungen
 gefördert  werden.  Darüber  hinaus  können  weiterhin  Schulbauvorhaben  auch  als
 Bundesbaumaßnahmen durchgeführt werden.
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